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Der Religionsunterricht und das Konfessionsprinzıp
Kritische Anmerkungen weiıterführender Absıcht ZWUHZLS re
nach dem Würzburger Synodenbeschluß
DIie Dıskussion über Zukunftsperspektiven des Relıgionsunterrichts nıcht
zuletzt UrCc dıie Eınführung des Religjionsunterrichts den Offent-
lıchen chulen der Bundesländer WwIrd wıieder breıt
geführt /Zwanzıg TrTe nach dem Würzburger Synodenbeschluß ‚‚Der Rel1-
gionsunterricht der Schule der bıs heute für die Begründung und ONZep-
t10N dieses Faches maßgeben! 1SLE werden UÜberlegungen ZUTr ukun: des
Religionsunterrichtes angestellt die den kontextuellen Veränderungen
Gesellscha Schule und Kırche gerecht werden wollen und dıe ufgaben des
SCAHUulischen Religionsunterrichts DNCUu bestimmen @1 steht fast durchge-
hend das Konfessionspr1inzıp Religionsunterricht ZUT Debatte DIe schon

den 70er Jahren darüber eführten Auseinandersetzungen dıe
katholischerseıits nıcht tiefergreifenden Modifikation des Konfess1-
ONSDIINZIDS, prinzıplellen ufhebung der konfessionellen Trıas,
gefü aben, scheinen sıch wiederholen * Damals WIC heute ist dıe rage
nach der Handhabung des Konfessionspr1inz1ıps eingebettet 1 die rage nach
der Funktion und der Aufgabe des SChHhullschen Religionsunterrichts DIie
tatsächlıche Einstellung :  3 Konfessionsprinz1ıp korrespondiert MI1t den le1-
tenden Interessen Relıgi0onsunterricht genere aus der 1C der Kıirchen-
leıtung ebenso WIC AaUSs der der Religionspädagogik
In Anbetracht dessen C116 revıdıerte Fortschreibung des Würzburger
Synodendokuments für dıe OQOer rTe geplant 1ST wollen dıie folgenden
usführungen zunächst dıie Interessen aufdecken die dıe Argumentation ZU

Konfess1onsprinzıp Relıgionsunterricht auf der Würzburger Synode he-
Stimmt en und dann danach iragen iInW1ıEeWEIL diese bis heute kiırchlicher-

bestimmend Ssınd S1e SCHAaUCI eTrUleEeTCH erhilft realıstischen
Eınschätzung der Chancen ob MmMIit Zustimmung tiefergreifenden

Vgl AQus der der ıteratur LUT Englert Zukunftsperspektiven des Relıg10nsun-
terrichts Hemel Religionsunterricht wohinn? ufgaben und Entwicklungsperspekti-
ven el atBl 116 (1991) 765 780 asberg Kuhnke Zwischen Christenlehre
und Relıgionsunterricht AI relig1ionspädagogischen atıon den ‚uCMN Bundesländern

atBl D7 (1992), 372 33° Religionsunterricht der Schule Fın ädoyer des DKV
atBI 11 (1992) 611 626 Ülger, Reılly (Hg Religionsunterricht ım Abseıts”?

München 1993 Sımon Relıgionsunterricht der ehemalıgen 1ın den
Bundesländern Stationen der Entwicklung und TOoObDleme RpB 0/1992
Z Vgl NUr Esser (Hg Relıgionsunterricht und Konfessionalıtät München 1975

Zwergel, Konfessioneller Religionsunterricht C 1C ach VOIT, Kırche und
Schule, hrsg VOIL Bischöflichen Generalvıikarıat Münster 7/1991, 1") Wagner,
Okumenischer und/oder konfessioneller Relıgionsunterricht”, Cath 1/87, 64-76;
ner, ‚‚Okumenıischer elıg10nsunterricht‘”‘. Eine Herausforderung für dıie Relıgionspäd-
agogık?, RpB 0/1992, H115
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Modifikation des Konfess1ionsprinz1ps VON seıten der Kıirchenleitung in naher
Zukunft rechnen ist DIie Überlegungen können auch dokumentieren,
welche kunktion dem Relıgionsunterricht heute tatsächlıc zuerkannt wird und
welcher andel in theologischen und pädagogischen Posıtionen kırchlicher-
seIits notwendig wäre, eiıner offeneren Handhabung des Konfess1-
ONSPF1INZIPS gelangen.

Die Argumentatıon der Würzburger Synode
Be1l der Analyse der synodalen Posıtion ZU Konfess1ionsprinzip im RU?® ist
davon auszugehen, daß für die Synode der überkommene institutionelle
endes konfessionellen grundsätzlıch unverändert bleiben soll (Z.7 $
3.4) ugleic aber soll die Argumentatiıon ZUT Handhabung des Konfess1-
ONSPFINZIPS das 1mM Dokument angewandte odell der pädagogıschen und
theologischen Begründung des nicht in rage tellen (Z Irotz dieser
Absıcht behandelt dıe Synode den Proble  TEeIS ’Konfessionsprinzip’ VOTL-
neNMILC AUSs (relıg10ns-)pädagogıischer Perspektive. Explizıte theologische
Argumentationsgänge finden sıch In diesem Abschnitt kaum, das
odell der Konvergenz be1l der Argumentation das Konfess1onsprinz1ıp
nicht konsequent durchgehalten worden ist Die S5Synode nımmt Juristisch
gemäß Grundgesetzartıkel F3 egıtım akKtısSc den überkommenen us
der Handhabung des Konfess1ionsprinzI1ips ZU Ausgangspunkt ihrer Argumen-
tatıon und versucht, diesen als bIs auf weilteres pädagogisc iınnvoll aufzu-
welisen. uch WE S$1e also In erster |.ınıe pädagog1sc. argumentiert, ist
ıhre Argumentation aber durchaus auch allerdings eher indirekt als 1re
VON theologischen Posıtionen bestimmt. Wiıe lassen siıch diese nähe; charak-
terisieren?

a) Theologische Aspekte
Im Abschnıiıtt des Synodendokuments mıiıt dem 1te ‚„‚Konfessionalität‘‘
werden ZWEI theologische Fragen pädagogischer Abzweckung 1Im Hın-
TE auf den behandelt das Problem VON Konfessionalıtät und (1
und das VO Wert der Konfessionalıtät. Wiıe verste die Synode den Begriff
Konfessionalıtät?

Dıe Analyse geht NIC. auf verfassungsrechtliche Fragen e1n. Hiıer wırd vorausgesetzt,
daß 1ne Modı  atıon des Konfess1onsprinzips rechtlich möglıch ist, sofern die Konfess1-
onskırchen erklären, daß diese ihren Grundsätzen entspricht. Vgl dazu die m. W einzige
juristische Dissertation ZUm ema Ehnlers, Entkonfessionalisierung des el1g10nsun-
errichts, Neuwıied 1975; Dokument „Der Religionsunterricht der Schule‘‘, 1ın Bertsch
Heg.) Geme1insame Synode der Bistümer In der Bundesrepublık Deutschland,
Beschlüsse der Vollversammlung, reiburg 197/6, 123-1353 /atate nach Abschnittsnum-
NC

Die Sachkommission bemerkt selbst .„Bıs uletzt 1e in den erhandlungen die rage
estehen, ob dıe ußerungen ZUT Konfessionalıtät sıch organısch das orherge-
ende anschließen.“‘. in Synode 5/1973,
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Konfessionalıtät besagt, daß dıe jeweılıge Konfessionalıtät des auDens keıne
statısche, abgeschlossene, sondern eıne dynamısche TO ist, deren Wert
auch In derel für eine zeitgerechte andlung 162 Diıe Anerkenntnis
der Geschic  iıchkeıt der Konfessionalıtät beinhaltet das Bekenntnis ZU

Vorhandensein VON anrheı In eıner anderen Konfessionalıtät des auDens
und In der VOIN dieser geprägten Gemeinschaft. Es Sschlıe eın das vertrauens-
Vo Sich-öÖöffnen für diese ahrheıt, das gegenseıltige Gewähren der e1lhabDe
dl  ' dieser anrneı! und dıe Bereitschaft, und geme1insam dıe
Erkenntnis und zeitgerechte Aussage der anrneı des aubens ermöglı-
chen. DIieser Begriff VON Konfessionalıtät ist nıcht deckungsgleıich mıt dem
Begrıff VOIN Konfession 1mM konfessionskundlichen und kırchenorganısatorI1-
schen Sınn, w1e f sıch seIt der Reformatıon ze1gt, eıne partıkulare, VON einer
anderen Konfession HUre schwerwiegende Glaubensdifferenzen
Gemeinschaft
Aus der Erkenntnis der 1TIerenz zwıischen dem Verständnis Von Konfess10-
nalıtät 1MmM theologischen und Konfession 1m konfessionskundliıchen Sınn CTSC-
ben sıch Chancen für die ökumenıschen emühungen. S1e zielen darauf ab,
Urc den au konfessionalıistischer Verengungen 1m KonfessionsbegrIiff
die bestehenden Konfessionskirchen wieder als J räger verschiedener Konfes-
Ss1O0Nnalıtäten des einen auDens In der einen Kırche verstehen können,

wIird angestrebt, den Konfessionsbegriff In Korrelatıon AL} Konfess1i0na-
lıtätsbegriff seftzen
Die Synode 1n DA und DE  N dıe egriffe Konfessionalıtät und
Konfession auch In Korrelatıon und gebraucht S1e SYNONYM. el bestimmt
aber nıcht der theologische Begriff der Konfessionalıtät den der Konfess1on,
sondern der konfessionskundliche Begriff VOoNn Konfession bestimmt den der
Konfessionalität. / Wenn die Synode also VOIN Konfessionalıtät spricht, pricht
S1E akKTtısScC. VON Konfession und verbindet mıt diıesem Begriff elne VON einer
anderen schwerwiegender Glaubensdifferenzen getrennte Glaubensge-
meıinschaft. Von dieser Gleichsetzung sınd dıe Ausführungen der Synode
den beıden Themenbereichen ‚‚Konfessionalıtät und enheıt‘‘ und ‚‚Wert
VON Konfessionalıtät‘® bestimmt.
Setzt INan für den Begriff Konfessionalıtät den der Konfession e1n, q1sSO:
‚„„‚Konfession und enheıt““ und ‚„„Wert VonNn Konfess1ion’‘, wiıird dıie dıie
Argumentatıon der Synode ZU Konfess1ionsprinz1ıp bestimmende eolog1-

Vgl Seckler, Katholisch als Konfessionsbezeichnung”, 1n ders. , Die schiefen ande
des 1 ehrhauses Katholizıtät als Herausforderung, reiburg 1988, 178-197

SO der uktus 1Im Synodendokument ‚„‚Pastorale Zusammenarbeit der Kırchen 1M Dienst
der istlıchen iınheit” In Bertsch, a.a.Q., 774-806: aus  iıcher dazu CAhLuter,

Zwischen Konfessionalısmus und Konfess1ionalıtät, Frankfurt 1983,
ach Auffassung VON Mallınckrodt, Konfessioneller Religionsunterricht In der

Schule, In atBl (1973) S /(H: verbirgt sıch hınter diesem SFEC) fragwürdige(n Fall
Von Idiomenkommunikation“‘ 1ne ‚„„‚theologische ethode, die offensıichtlich unter tarkem
Legitimationszwang bestehender ustande steht‘“
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sche Grundhaltung eutlic. erkennbar Sie steht unmiıttelbarer ähe ZUT

Kontroverstheologie Unterschie: ZU ökumenischen Duktus des Doku-
entes ‚‚Pastorale Zusammenarbeit der Kırchen Dienst der christlichen
Eıinheit‘‘. DIe Kontroverstheologie 1ST CIMn ‚„test auf dem en der Kırche
stehendes Bemühen DE und Auseinandersetzung mıt der CVaNSC-
iıschen Theologie“‘ und Kirche ® e1 lösen sıch die getrennten Konfess1ions-
kırchen dus konfessionalistischer Selbstabkapselung und S1Ind ahrung
der konfessionellen Posıtion ZUT theologischen Begegnung und Aus-
einandersetzung MI1t der anderen Konfessionskirche bereıt wobel dıie ıffe-

bestimmender SInd qlg das Verbindende
Diese kontroverstheologische Grundhaltung bestimmt dıe Öökumenische Pro-
Nılıerung des Die Synode stellt C11Ne zunehmende Begegnung und /Zusam-
menarbeıt zwıschen den Konfessionskirchen auf verschiedenen Gebieten fest
und dies als Zeichen der e1 und OÖffnung zueiınander Darın
manıfestiere sıch C1Ne Absage jede orm des Konfessionalismus Dıie
er darf nach der Synode allerdings nıcht dazu ren daß ‚„dıe
Konturen zwıschen den bestehenden Konfessionen verwischt‘‘ werden daß
die konfessionskirchen dazu verleitet werden, aUF ıhr CISCNCS Selbstverständ-
118 und auf profilierte Meınungen und Überzeugungen verzichten müssen‘‘
(2 1eimenr INan be1i er festzustellenden el darauf
edach SCIN, zunächst dıie CIBCNC konfessionelle Posıtion klären und
profiliıeren. elwırd VON der Synode definiert als die Bereitschay !!aauf
der Basıs klaren Konfessionalität‘‘ sıch mıt anderen Auffassungen
respektvo und engagıert auseınanderzusetzen (2 7u olchen
Auseinandersetzung muß der ‚„„zeıtgemäße konfessionelle Relıgionsunter-
richt‘‘ efähıgen SIC muß geschehen 11l CT ‚„der Gesinnung nach
Öökumenisch‘“‘ SCIN (2 DiIie Synode verbindet also 1INDI1IC auf den
konfessionelle Geschlossenhe1r MItL ökumenischer ufgeschlossenheit
1Ir. diese kontroverstheologische Grundhaltung auch auf die Argumentatıon
der Synode ZUT pädagogischen Sinnhaftigkeit konfessionel]l geschlosse-
NenNn eın Als auch pädagog1sc. sinnvoll erwelst sıch CIMn olcher dann
WE die bestehenden und noch getirennten Konfessionen als konfessionel]l IC-

1g1öse Sozlalısatıonsräume angesehen werden aUus welchen die chüler und
Schülerinnen kommen denen diese Herkunft bewußt emacht und
Uurc welchen ihnen dıie Möglıchkeit egeben werden soll sıch profilierter
als Öömisch katholische Chriısten sehen und identifizieren lernen sıch
anschlıeßend „„vOoNn klaren Posıtionen AaUus für das Gemeinsame der Konfess10-
licn Ööffnen‘‘ können (2
D) Religionspädagogische Aspekte
Die Synode stellt fest daß die bestehenden Konfessionen als kıiırchliche und
gesellschaftlıche Größen wichtige Integrationsfaktoren Sınd die die „ZEISÜ
ö J Brosseder (Okumenische Theologıe München 196 / 08
IR Kösters art Kontroverstheologie {D1E: 2236 247
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Herkunft‘‘ der Schüler(innen) bestimmen. Sıe en den ‚„berechtigten An-

spruch‘‘, diese vertiefend ennenzulernen und sıch mıt ıhr ‚‚ause1nanderzuset-
zen  o Dıie Synode macht über dıe inhaltlıche Qualität und Intensıität
der „„geistigen Herkunft‘‘ keıine onkreten Aussagen, das Faktum wiırd als

egeben vorausgesetzl. on religionssoziologische tudıen Au der eıt der
Würzburger Synode auch der Situationsteil des Dokumentes (1.) selbst
deuten aber darauf hın, daß VOIN einer konfessionell geprägten ‚„„‚gelstigen
erkun be1 den Jugendlichen 1Ur noch sehr begrenzt gesprochen werden
kann  10 Dıie Synode argumentiert hlıer also eher formal als materı1al. Nur
kann S1e feststellen, daß dıe TO. „„geistige Herkunft‘“ pädagog1sc auch dann
noch VOINl edeutung sel, WE der Schüler/dıe Schülerin konkret keıne
‚„‚Glaubensprax1s und damıt konfessionelle Prägun:  . mıtbringe Wırd
1er die „„geistige Herkunft‘‘ gleichgesetzt mıt dem Faktum, daß dıe Schüle-
rinnen und chüler dem Taufscheıin nach ‚„‚katholısch" sınd, wıird diese alsSO
mater1al letztlich identisch gesetzt mıt der bloßen reCcC  ıchen Zugehörigkeıit
ZUT Konfessionskirche? DIieses orgehen der Synode erweckt leicht den
Anscheın einer stark interessegebundenen Argumentatıon 1Im 4C auf die
Zukunfit der Konfessionskırche als volkskirchliche Institution. ı1ne solche
Argumentatıon äßt kaum erkennen, inwieweıt dıie Synode sıch be1 der rage
nach der Handhabung des Konfessionsprinz1ıps pädagog1sc und theologisc
„genügen! Gedanken‘‘ darüber emacht hat, W ds> für diese rage Adıe
Tatsache bedeutet, daß dıie eNrza der Chrısten in den gefirennien Kirchen
ZW al religionssozl0ologıisch und institutionell voneınander getrennt sınd, nicht
aber eigentlich theologisch, In ezug auf ihren tatsachlıc. ın ıhren Köpfen
und Herzen realisiıerten Glauben, dem dıe Bekenntnisunterschiede akftısc.
entgehen, mındestens dort, s1e nach der Theologie diıeser Kırchen selbst
Kirchentrennung legıtimıeren können‘‘, dalß .„die einzelnen verschiedenen
Kırchen, sSowelt sS1e nıcht Institution, sondern Menschen meınen, VON olchen
Menschen und Christen gebilde werden, die In einem theologischen Sınn gal
nıcht konfessionsverschlieden sind‘‘ .} Mıt welchem Ziel hrt dıe Synode eine
diesen Eindruck erweckende Argumentation?
Zunächst ist festzuhalten, für dıe Synode ‚„‚Konfession nıcht 1U eıne
kirchenorganisatorische und konfessionskundliche TO Ist, sondern als

Vgl Schmidtchen He.) 7Zwıischen Kırche und Gesellschaft, reiburg 1973:;
Boos-Nünning, Dimensionen der Relig1ösıtät, München 1972; Hıld Heg.) Wıe stabıl
ist dıe Kirche?, elnhausen 1974:; Forster He.) efragte Katholiken Zur Zukunft
VOIl (‚laube und irche, reiburg 1973; Kaufmann, Theologıe in sozlologischer 1C)
Freiburg 1973

Rahner, Perspektiven eiıner zukünftigen ökumenischen Theologıe, in Seckler
(Hg.), Begegnung. eıträge einer Hermeneutik des theologischen Gesprächs, Graz 972
199-212, 709 Diese Sıtuation hat sich bIis eute verschärft vgl 1Ur ODYAay, Jung und
trotzdem erwachsen. Zur Sıtuation junger Erwachsener In der Zukunftskrise, 1,
Düsseldorf 1987, Aarz, elıgıon ohne Institution?/Postmoderne elıgıon,
Opladen 1992; Gabriel, Christentum zwıischen Tradıtion und ostmoderne, Freiburg
1992
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Konfessionskirche auch eine Körperschaft des öffentliıchen Rechts ** Die
Miıtgliıedschaft WwIırd Urc die autfe erworben. Sıe ist unabhängı1g Von der
Aktivıtät des Miıtglieds. Zur Kırche als Körperschaft des öffentlichen eC
ehören für die Synode aktıve und nichtaktive Miıtglıeder Die Kırche
selbst hat dase ihre Aktıvitäten zumındest en denjenıgen, die rechtlich

ihr gehören, zute1l werden lassen. Deshalb kann die Synode betonen,
gläubige, zweifelnde und nıchtglaubende Schüler(innen) aktıve und

niıchtaktive Mitglieder also, die Juristische Zugehörigkeit ZUT Konfessionskir-
che ist ausschlaggebend konfessionell geschlossenen teilnehmen
sollen und der Staat en Infiragekommenden ‚„dıe Möglichkeit ZUT
eiinahnme einem konfessionell orjientierten Religionsunterricht‘‘ (3.4)
geben hat Die Schülerinnen und chüler anderer Konfessionen bleiben
prinzıplell ausgeschlossen (27..4: Z
Die Motiıve tfür diese dıie verfassungsrechtlich zugestandenen Garantıien voll
ausschöpfende Argumentatıon werden dort noch offe  ndiger, die Syn-
ode ‚„‚Konfession‘‘ mıt der sozilologischen TO. der ‚„„Überzeugungsgruppe‘“‘
in Verbindung bringt Überzeugungsgruppen werden nach der Synode
UAre bestimmte een konstitulert, im konkreten Fall als Konfessionen Urc
dıe Je eigenen konfessionellen Spezilfika. Dıie een selbst bleiben umgeke
NUuUr lebendig urCc. die S1e tragenden Überzeugungsgruppen (Institutionen)“‘

Sollen also die ‚Ideen  .. die„konfessionellen Charakteristika,
zukünftigen Bestand aben, mMussen die „UÜberzeugungsgruppen‘‘, dıe
Konfessionskırchen, fo  estehen und ihr Fortbestand auch Urc den
gesichert werden. Im sollen diese een nıcht NUTr nahegebracht werden,
sondern der soli auch, we1l! diese een iIm rTrunde ‚„„Wissen Urc
Mitgliedschaft" SINd, STA aktıven Miıtglıedschaft In der ‚„„‚Überzeu-
gungsgruppe anleiten.
Ist dieses eine wichtige Aufgabe des dann überrascht 6S nicht, dieses
Interesse konfessionell geschlossenen die VonNn der Synode selbst
VOTSCHNOIMMENEC Unterscheidung VOoNn SCHUlLISscChem und kırchlicher Kate-
chese 1.4) letztlich egalısiert. Eın Vergleich der Zielformulierungen der
Synode für den ScChulıiıschen und für dıe kırchliche Katechese ze1gt eine
weıtgehende Übereinstimmung 1mM Ansatz und In der Intention *  S Inhaltlıch
identisch SInd die Zielformulierungen für die katechetische Unterweisung im
entsprechenden Synodendokument in und 35 mıt folgenden für den

Der Religionsunterricht muß mıiıt den geistigen Überlieferungen vertraut
machen, das el mıt wesentlichen Eliementen des Relıgiösen, VOT em aber
mıt der Wiırkliıchker christlichen auDens und der Oifscha: die ihmH*
deliegt  6 ‚CI hrt in die Wirklichkeit des auDens eın  66 und ‚macht
vertraut mıt der Wirklichkeit des aubens  : ‚CT motiviert rel1ıg1ösem
12 Vgl Protokoll der Vollversammlung VOINl 21-  9 146
13 Dokument ‚„‚Das katechetische Wirken der Kırche"“, Bertsch, a.a.0 D reiburg
1977, 37-97



Rıchard chluter

en und verantwortlichem Handeln Kırche und Gesellscha  o (2
8 1ST CIM Gewınn WE dıe Schüler(innen) angestoßen Von diıesem
Unterricht engagıerten Begegnung MI1ItL der Wirklichkeit des lau-
bens einschlıeßlic. der konkreten Kırche bereıt und ähıg S1111 (2
DIiese Zielformulıerungen SINnd fast wörtliche Wiedergaben VON Aussagen aus

dem ‚„‚Rahmenplan für die Glaubensunterweisung“ Von 196/7, der Katechese
und nıcht unterscheidet. *
Die Analyse der synodalen Argumentatıon hat geze1gt, daß dıe konkrete
strenge Handhabung des Kofifessionsprinzips1> zutiefst abhängıg ist VO

Interesse der Kirche Religionsunterricht. I ieses ISLE offenbart CS dıe
Analyse aKTISC C111 ausgesprochen katechetisches und institutionskonsoli1-
dierendes Nur e1INe VO  — diesem Interesse her bestimmte Argumenta-
t10N annn das Festhalten der konfessionellen Irıas verfassungsrechtlich
eg1ıtim pädagogisc einsichtig machen DIiese Argumentatıon korrespondıiert
allerdings nıcht mıiıt der pädagogischen und theologıschen Begründung und
Zielsetzung des dıe Konzeptteil des Synodendokuments (2
wegwelisend sınd Insofern stoßen diıesem Dokument Grunde er-
schıieadlıche Auffassungen über die Aufgabe des aufeinander dıe nıcht

ynthese zusammengebunden sınd DIie Antwort auf die rage ob
ZWäaNlZ1£ re nach dem Würzburger Synodenbeschlu miıt grundlegen-
den prinzipiellen Modifikatıon des Konfess1onspr1nzıps kirchlicherseıits
rechnen 1St 1St zutiefst davon abhängı1g, welche Aufgabenbestimmung des
VON Seıten der Kırchenleitung sıch als letztlich ausschlaggebende durchgesetzt
hat welche der Perspektiven des Synodenbeschlusses für den sıch
der Wirkungsgeschichte dieses Dokumentes als die tatsachlıc bestimmenden
und erwünschten en

Der Religionsunterricht eute dUus kirchlicher 1ICc
vornehmlıch CIM katechetisches nNnterne  en?

a) Programmaltische Erklärungen
Eındeutige Trendmeldungen Ssınd schon Anfang der X0er re auszumachen
Das Erscheinen des päpstlichen Lehrschreibens ‚„‚Catechesı TIradendae
(1979) veranlaßte mehrere Gremien sıch ZUT Lage des und SECINET Aufgabe

aUusSseImn el zeichnen die Katholische Elternschaft Deutschlands
und das Zentralkomıitee der deutschen Katholıken e1| 980

Deutscher Katechetenvereın (Hg Rahmenplan für dıe Glaubensunterweisung, Mün-
hen 1967 1
15 DIe Vorbedingungen und Absıcherungen für dıe Modellversuche WeISsSCHN

Lange darauf hın, ‚‚daß her 1101C restriktive Auslegung dieses Passus gewünscht
W IT 66 Lange Der Religionsunterricht ın der Schule Emeis/B Sauermost (Hg
Synode nde der nfang, Düsseldorf 1976 03 107
16 Vgl dazu mi1t entsprechenden Literaturhinweisen CcChliuter Der Religionsunterricht
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Der Religionsunterricht und das Konfesstonsprinzip 8& 1
Von dem inneren Tustand der Glaubensunterweisung 1m e1in düsteres

Bild Während die KED behauptet, 6S würden kaum och Fundamente
katholischen auDens und eine posıtıve Hınführung ZUT Kırche 1m
grundgelegt, erfolgt nach dem Z{dK die Auswahl der Inhalte oftmals ach
utdunken der Lehrer ell Gremien geben nregungen für die es  ng
des Die weıtaus meılsten beziehen sich auf die inhaltlıche Ausrichtung.
el werden das ANSCHOMUINEN! Defizıt der Vermittlung VOI Glaubensin-
halten 1im und der feststellbare Mangel Glaubenswissen be1l den
Schülerinnen und ChAhulern ZU springenden Punkt der Forderungen und
Anregungen. ach der KED sollen die 1SCHOTeEe ‚„„Jorge tragen für einen
Relıgionsunterricht, der sich der und der verbindlichen TE der
Kırche orlentiert‘‘, s1e sollen „eEIn verbindliches andDuc. des auDens
(Katechismus) ZUT erfügung stellen‘‘ und ‚„„‚modischen Irends in den Arbeıiıts-
büchern entgegentreten, dıieDer Religionsunterricht und das Konfessionsprinzip  81  — von dem inneren Zustand der Glaubensunterweisung im RU ein düsteres  Bild. Während die KED behauptet, es würden kaum noch Fundamente  katholischen Glaubens und eine positive Hinführung zur Kirche im RU  grundgelegt, erfolgt nach dem ZdK die Auswahl der Inhalte oftmals nach  Gutdünken der Lehrer. Beide Gremien geben Anregungen für die Gestaltung  des RU. Die weitaus meisten beziehen sich auf die inhaltliche Ausrichtung.  Dabei werden das angenommene Defizit an der Vermittlung von Glaubensin-  halten im RU und der feststellbare Mangel an Glaubenswissen bei den  Schülerinnen und Schülern zum springenden Punkt der Forderungen und  Anregungen. Nach der KED sollen die Bischöfe „Sorge tragen für einen  Religionsunterricht, der sich an der Bibel und an der verbindlichen Lehre der  Kirche orientiert‘‘, sie sollen „ein verbindliches Handbuch des Glaubens  (Katechismus) zur Verfügung stellen‘‘ und „‚modischen Trends in den Arbeits-  büchern entgegentreten, die ... die religiöse Dimension oft mehr verstecken  als erschließen und deswegen aus dem Verkehr gezogen bzw. überarbeitet  werden müssen‘‘. Für das ZdK hat der RU „unverändert den Auftrag, den  Glauben der Kirche zu vermitteln‘‘. Er solle „eine möglichst vollständige  Einführung in das Christentum“‘ bieten und „grundlegendes religiöses Wis-  sen‘‘ vermitteln. Dies könne durch eine „‚systematische Glaubensunterwei-  sung‘‘ anhand „‚katechismusartiger Werke‘‘ geschehen. Nach dem Dokument  der Deutschen Bischöfe zum Berufsbild und Selbstverständnis des Religions-  lehrers (1983) sollen verstärkt „die zentralen Inhalte des Glaubens im Mittel-  punkt des Religionsunterrichts stehen‘‘. Dieser müsse dem „Anspruch‘‘ der  katholischen Schülerinnen und Schüler gerecht werden, ‚„„den authentischen  katholischen Glauben kennenzulernen‘‘. Außerdem werden die katechetische  Funktion der Lehrpersonen und ihre notwendige Beziehung zu Kirche und  Gemeinde — somit der kirchliche Charakter des RU — unterstrichen.  Mit diesen Forderungen stehen die Dokumente im Einklang mit dem päpstli-  chen Lehrschreiben ‚,Catechesi Tradendae‘‘. Dieses Schreiben versteht den  RU auch dort, wo er in der öffentlichen Schule eines weltanschaulich neutralen  Staates stattfindet, fast ausnahmslos und umfassend als Katechese. Als seine  vorrangigen Ziele werden genannt: die Entfaltung des Glaubenswissens, die  Einführung in das christliche Leben und die Hinführung zu einem aktiven  Mitleben mit der Kirche. Sein durchgängiges Anliegen muß die Sicherstellung  der Orthodoxie, der vollen und ungeschmälerten Glaubenswahrheit, durch  eine „systematische Katechese‘“ und durch die Wahrung der „‚Integrität und  Vollständigkeit des Inhalts‘‘ sein.  Der in diesen Äußerungen deutlich zu Tage tretende Trend, die katechetische  Funktion des RU, Einführung in den Glauben und Hinführung zur Kirche, zu  unterstreichen, wird unterstützt durch die Rede Kardinal Ratzingers ‚„„Die  Krise der Katechese und ihre Überwindung‘‘ (1983), deren Hauptargumente  in seinem Buchinterview „„Zur Lage des Glaubens‘“‘ (1985) wiederholt und die  im Kontext der Vorstellung des Katholischen Erwachsenenkatechismus (1985)  von W. Kasper aufgenommen worden sind. Hier werden insbesondere folgen-dıe relıg1öse Dımension oft mehr verstecken
als erschlıeben und deswegen AaUus dem Verkehr SCZUOBCI DZW überarbeitet
werden müssen‘‘. Für das ZdK hat der ‚„„‚unverändert den Auftrag, den
Glauben der Kırche vermiıtteln‘‘. Er sSo .„‚eıne möglıichst vollständige
inführung in das Christentum“‘ bieten und ‚„„‚grundlegendes rel1g1Ööses WIs-
sen  .. vermuitteln. Dies könne Urc eine ‚„systematische Glaubensunterwei-
..  Sung anhanı ‚„‚Katechısmusartiger erke  6 geschehen. ach dem Dokument
der Deutschen 1SCANOTeEe ZU Berufsbild und Selbstverständnis des Religions-
ehrers (1983) sollen verstärkt ‚„dıe zentralen Inhalte des aubens im Miıttel-
punkt des Relıg1i0onsunterrichts stehen‘‘. Dieser mMusse dem ‚„„ANnspruc der
katholischen Schülerinnen und chüler gerecht werden, ‚„„‚den authentischen
katholischen Glauben kennenzulernen‘‘. uberdem werden die katechetische
Funktion der Lehrpersonen und ihre notwendige Beziıehung Kırche und
Gemeinde somıt der kıirchliche Charakter des unterstrichen.
Miıt diesen orderungen stehen die Dokumente 1ImM Eınklang mıiıt dem päpstli-
chen Lehrschreiben ‚‚.Catechesı1ı Tradendae Dieses Schreıiben versteht den

auch dort, CI in der öffentlichen Schule eiInes weltanschaulich neutralen
Staates stattfindet, fast ausnahmslos und umfassend als Katechese. Als seine
vorrangigen jeie werden genannt: die Entfaltung des Glaubenswissens, die
ınführung in das CANrıstliche en und dıe ınführung einem aktıven
ı1tleDen mıt derE Se1in durchgängiges Anlıegen muß dıe Sicherstellung
der Orthodoxıie, der vollen und ungeschmälerten Glaubenswahrheit, Urc
eine ‚„systematısche Katechese‘‘ und UrC. dıe ahrung der ‚„Integrıität und
Vollständigkeit des seInN.
Der in diesen Außerungen Eeuilic. Tage tretende ren! die katechetische
Funktion des ıinführung in den Glauben und ınführung ZUHUE Kırche,
unterstreichen, wırd unterstutzt HTe die Rede Kardınal Ratzıngers ‚„„Dıe
Krise der Katechese und ihre Überwindung‘‘ (1983), deren Hauptargumente
in seinem Buchinterview SE Lage des aubens  C6 (1985) wıederholt und die
1m Kontext der Vorstellung des atholischen Erwachsenenkatechismus (1985)
VONn Kasper aufgenommen worden Sind. Hıer werden insbesondere folgen-
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de orderungen rhoben VON der Methode den nhalten, VON der Orıientie-
rung der Nachfrage ZUT inneren Selbstentfaltung des aubens, VoNn

ausschnitthaften Spiegelungen des aubDens In einzelnen anthropologischen
Erfahrungen hın ZUT Darstellung des auDens 1n selner organıschen (Janz-
heit. * Der ausgemachte TrTeN! wıird m.E ebenfalls sehr greifbar In der Von

der Deutschen Bischofskonferenz herausgegebenen Arbeitshilfe ‚‚.NachkonzIt-
lare Texte Katechese und Religionsunterricht” (1989), In der das WÜürZz-
burger Synodendokument ZU Religionsunterricht eingerahmt wıird VO

römischen ‚„„Allgemeinen Katechetischen Direktorium “ (1971) und VO aDO-
stolıschen Schreiben ‚„‚Catechesı Tradenda:

Fine richtungsweisende Stellungnahme 7
iıne m.E sehr entscheidende kirchliche Außerung ZUT Handhabung des
Konfessionsprinz1ps 1Im ist der Beıtrag VonNn Bischof Lehmann ‚„‚Glau-
bensgemeinschaft und Bekenntnıis. Theologische Überlegungen ZUT Konfes-
s1ionalıtät des Religionsunterrichts”” (1988). ° Lehmann behandelt das ema
‚„ VOI em Aaus dem Blickpunkt der Theologıie“ und o dalß ‚„der Beıtrag
der Theologie für den einzelnen eine fundierte Orientierung In den
Gestaltungsproblemen des Religionsunterrichtes” bletet S Kr klärt
nächst dıe egriffe Konfessionalıtät, Konfession und Konfessionaliısmus In der
Absıcht, sowohl aus ıhrem gewandelten Verständnis WIEe auch aUus ihrer
gegenseltigen Zuordnung eine Basıs für dıe ökumenische Orientierung des

gewinnen. Weıl das Stichwort Konfessionalısmus ‚„auf eiıne Überspitzung
des konfessionellen Standortes abzıielt‘‘ S und eine eher vergangenC
Epoche des Verhältnisses der Kırchen zueinander bezeichnet, kann und darf
s gegenwärtig keıine Leıtmaxiıme 1im ökumenischen Handeln mehr se1InN. Seıt
den /0er Jahren werde zudem der Begriff Konfession immer ‚„weniger
abgrenzend verstanden‘ vielmehr „eher als Gesamtausdruck und Lebensform
eines Komplexes VOoNn Wahrheıten des auDens und ethischen Verhal-
tensnormen‘“ 4), und teils UrCc den Begrıiff Konfessionalıtät ersetzt
Dieser Begriff stellt Lehmann (m.E allerdings ökumenische emühungen
tendenz1Öös bewertend, die das Würzburger Synodendokument ZUT

iNEeNE auszeichnen) fest ‚„„ble1ibt natürlıch In gewlsser Weise eın Kunstwort,
das vielleicht auf die theologische Fachsprache und die VOIN iıhr abhängigen
theologischen Dıskussionen beschränkt bleiben wırd. Man gebraucht das Wort
’Konfessionalıtät’ derzeıt ohl mehr aus Verlegenheıt, aber immerhın zeigt
CS eine Rıchtung d die für die Theologıie beider großen Konfessionen
maßgeben! geworden ist  0C (S Lehmann betont ferner, der Begriff
Konfession, insofern 61 confess10 obpreı1s (Gottes und Bekenntnis des
17 Aus  iıcher dazu mıt Belegen CNiuter, DIie Religionspädagogik eute 1m el
VON ardına. atzınger und alter Kasper, in RpB 18/ 1986, AA
18 In Schulinformationen Paderborn, hrsg VOMM Ttzb Generalvıkarıat Paderborn 4/1988,
E Zitationsbelege im ext Vgl Position Lehmanns uch dessen Außerung
DK V ädoyer ‚„„Religionsunterricht 1ın der Schule ‚‚Den Ruf ach ökumenischem
Religionsunterricht kann ich Aus vielen Gründen NIC. teiılen'  06  In Unterwegs 1/93,



Der Religionsunterricht und das Konfessionsprinzip
auDens besagt, wesensmäßig mıt Kırche zusammenzudenken sel, daß eine
‚„‚grundlegende /Zusammengehörıgkeıt Von Bekenntnis und Glaubensgemein-
schaft““ (S Z estehe Demgegenüber sSe1 dieser Begrıiff 1mM konfessionskund-
lıchen und kırchenorganısatorischen Sınn nıcht auf die katholische Kırche
übertragbar. Von der Bezeichnung ‚‚Konfessionskırche" habe ‚„INan siıch 1Im
katholischen BereichDer Religionsunterricht und das Konfessionsprinzip  83  Glaubens — besagt, wesensmäßig mit Kirche zusammenzudenken sei, daß eine  „grundlegende Zusammengehörigkeit von Bekenntnis und Glaubensgemein-  schaft‘““ (S. 2f) bestehe. Demgegenüber sei dieser Begriff im konfessionskund-  lichen und kirchenorganisatorischen Sinn nicht auf die katholische Kirche  übertragbar. Von der Bezeichnung „Konfessionskirche‘‘ habe „man sich im  katholischen Bereich ... distanziert. Für die katholische Theologie ist der  Begriff der Kirche so übergreifend, daß die Vorstellung von einer in verschie-  dene Konfessionen aufgespaltenen Kirche damit nicht zu vereinbaren ist. Die  Kirche ist — wie es noch in der Konstitution ’Lumen gentium’ des 2. Vatika-  nischen Konzils heißt — verwirklicht in der katholischen Kirche. Diese Aussage  schließt‘ nicht aus, daß auch die evangelischen Kirchen an dieser einen  Wirklichkeit der Kirche teilnehmen, so daß auch ihnen ein ekklesialer Cha-  rakter zugesprochen werden kann, wohl aber wehrt diese Aussage der  Vorstellung eines nivellierten Nebeneinanders der verschiedenen Konfessio-  nen, denen unterschiedslos der gleiche Rang in der Teilhabe an der Wirklich-  keit der einen Kirche zuerkannt werden müßte.‘‘ (S. 2f)  Mit dieser theologischen Begriffsklärung signalisiert m.E. Lehmann einer-  seits, daß die verschiedenen Konfessionalitäten des Glaubens durchaus auch  als geschichtlich gewachsene Explikationen des Glaubens angesehen werden  können, die als legitime Bekenntnisweisen des Glaubens Glaubensgemein-  schaften prägen. Die bestehenden Konfessionen sollen und können immer  mehr als Konfessionalitäten des einen Glaubens verstanden werden. Anderer-  seits weist Lehmann unmißverständlich darauf hin, daß diese ökumenisch  bedeutsame Perspektive nicht einfachhin und undifferenziert auf die katholi-  sche Kirche und ihr Verhältnis zu den anderen Konfessionen übertragbar ist,  sondern an der dogmatischen Position der katholischen Kirche ihre Grenze  findet. Von der Sache her besteht zwischen den Konfessionen eine Rangord-  nung im Hinblick auf die ‚‚Wirklichkeit der einen Kirche‘‘ in ihnen. Damit ist  eine eindeutige Grenzziehung vollzogen. Mit dieser Feststellung ist dann m.E.  eine Begründung dafür geschaffen, daß eine grundlegende Öffnung des  katholischen RU für Schüler/innen anderer Konfessionen wie auch eine  prinzipielle Wahlfreiheit für katholische Schülerinnen und Schüler theologisch  bedenklich bzw. nicht möglich ist.  Die Überlegungen von Bischof Lehmann zur „„Konfessionalität des Religions-  unterrichts‘‘, in denen von den theologischen Aspekten vornehmlich nur der  der grundlegenden Zusammengehörigkeit von Bekenntnis (confessio) und  Glaubensgemeinschaft (Kirche) leitend ist, gehen von dem juristischen Grund-  satz aus, daß der „Religionsunterricht in konfessioneller Positivität und  Gebundenheit“‘ zu erteilen sei, d.h. er geschieht „im Auftrag der Kirche‘‘ und  ist „verwiesen auf die Grundaufgabe der Kirche: die Unterweisung im  Glauben‘‘. Lehmann betont, daß es nach dem Grundgesetz nur einen „„kirch-  lichen Religionsunterricht‘‘ gibt, der „ein Weg der Glaubensunterweisung‘‘,  eine „Einübung in den Glauben“‘ zu sein habe. Nach Auffassung von Lehmann  hat auch die Würzburger Synode in ihrem Dokument zum Religionsunterrichtdıstanzliert. Für dıe katholische Theologıie ist der
Begrıff der Kırche übergreıifend, daß die Vorstellung Von einer In verschle-
dene Konfessionen aufgespaltenen Kırche damıt nıcht vereinbaren ist Die
Kırche ist WIE CS noch In der Konstitution ’Lumen gentium’ des Vatıka-
nıschen Konzıls el verwirklıicht in der katholiıschen Kırche Diese Aussage
schl1e nıcht ausS, daß auch dıe evangelıschen Kırchen dieser einen
Wiırklıc  eıt der Kırche teilnehmen, dalß auch ihnen eın ekkles1aler (-h23:
rakter zugesprochen werden kann, ohl aber wehrt diese Aussage der
Vorstellung eINes nıvelhlierten Nebeneinanders der verschiedenen Konfess1i0-
NCN, denen unterschiedslos der Jeiche Rang in der e1lhabe der Wiırklich-
keıt der einen Kırche zuerkannt werden müßte  C (S
Miıt dieser theologischen Begriffsklärung sıgnalisıiert m.E Lehmann eilıner-
seıIıts, daß dıe verschliedenen Konfessionalıtäten des auDens durchaus auch
als geschichtlich gewachsene Explikationen des auDens angesehen werden
können, die als legıtiıme Bekenntnisweisen des auDens Glaubensgemein-
schaften pragen DIe bestehenden Konfessionen sollen und können immer
mehr als Konfessionalıtäten des einen auDens verstanden werden. Anderer-
se1ts welst Lehmann unmıßverständlich darauf hın, daß diese Öökumeniısch
bedeutsame Perspektive nıcht einfachhın und undıfferenziert auf die kathol1-
sche Kıirche und iıhr Verhältnis den anderen Konfessionen übertragbar Ist,
sondern der dogmatıschen Posıtion der katholische Kırche ihre Grenze
findet Von der acC her besteht zwıschen den Konfessionen eine Rangord-
NUNg 1mM 1NDI1C auf dıe ‚„ Wırklıchkeıt der einen Kırche““ In ihnen. Damıt ist
eiıne eindeutige Grenzziehung vollzogen. Miıt dieser Feststellung ist dann m.E
eiıne Begründung dafür geschaffen, daß eiıne grundlegende Öffnung des
katholischen für Schüler/innen anderer Konfessionen WIe auch eine
prinzıplelle Wahlfreiheit für katholische Schülerinnen und chüler theologisch
bedenklıich bZzw nıcht möglıch ist
Die Überlegungen VO Bischof Lehmann ZUT ‚„‚Konfessionalıtät des Relıgions-
unterrichts‘‘, In denen VoN den theologischen spekten vornehmliıich 1Ur der
der grundlegenden Zusammengehörigkeıt VO Bekenntnis (confess10 und
Glaubensgemeinschaft (Kırche eıtend IStE:; gehen VON demJuristischen rund-
Satz AaUs, daß der „Religionsunterricht In konfessioneller Posıtivıtät und
ebundenheıt‘‘ erteılen sel, ÖT geschieht „„1m Auftrag der rche  6C und
ist ‚„verwlesen auf die Grundaufgabe der Kırche dıe Unterweisung 1m
Glauben‘‘ Lehmann betont, daß C nach dem Grundgesetz 1UT einen ‚„kırch-
lıchen Religi10nsunterricht” o1bt, der „eIn Weg der Glaubensunterweisung‘‘,
eilne ‚„Eiınübung In den Glauben‘‘ se1n habe Nach Auffassung Von Lehmann
hat auch dıe Würzburger Synode In iıhrem Dokument ZU Religionsunterricht
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auf dieser Posıtion grundsätzlich beharrt, ‚„auch WeNn iNan diesem ext heute
eın wenı1g die Eierschalen seiıner Entstehungszeıt SAamıT, ihren damalıgen DiIis-
kussionen anmerkt‘‘ und dessen eindeutige Absıcht „1N den etzten ZWel
Jahrzehnten verdunkelt worden (1Sst), nıcht zuletzt UTrC ZEWI1ISSE Irrıta-
tionen 1Im Bereich Von Religionspädagogik und allgemeıner Pädagogik, dıe
den spezifischen und unverwechselbaren Charakter des Religionsunterrichts
betrafen‘‘.
Diese Feststellung nımmt die usführungen der Synode 1Ur außerst enggeführt
auf und bewertet außerdem die religionspädagogischen Bemühungen der
etzten re unverständlicherweıse negatıv. Sıe zielt OTfenDar arau ab, die
katechetische Funktion des herauszustellen — u Ausgrenzung anderer,
auch VON der Synode thematısıerter Perspektiven und eINe vornehmliıich
Urc dıe Rüc:  ındung die Kırche, wenıger aber Urc seinen In der
Schule bestimmte Didaktik für den heute favorisieren. 1Lehmann
unterma)  IT m.E se1ın Anlıegen noch Uurc die Feststellung, daß 111a heute
durchaus VON einem ‚‚bekenntnisgebundenen auch VONn kirchlichem {n
terricht sprechen kann Dieser Sachverha se1 alleın in den ‚„Schwankungen
der Terminologıe 1n diesem Bereich‘®‘ egründet: ‚„‚Das Wort ’bekenntnisge-
bunden ist stärker 1Im evangelischen, vielleicht auch 1im staatskirchenrechtlı-
chen aum beheimatet, während auf katholischer Seıte lıeber das Wort
"kirchlicher Religionsunterricht verwendet wiırd, wobel Nal tür diesen F
teilungsversuch natürlich immer auch Gegenbeispiele finden kann.““ (S
Lehmann plädıert hier VON seinem Argumentationsduktus her dafür, VO

SscChulischen Religionsunterricht als kirchlichen Unterricht sprechen. Eın
kırchlicher aber ist anders als e1in bekenntnisgebundener VONn seinem
tradıtionellen Selbstverständnis her eindeutıg katechetisch ausgerichtet. Weil
GT nach Auffassung VON Bischof 1 ehmann didaktısch qualifiziert sein soll,
braucht und kann die ökumenische Dimension dieses Unterrichts NUTr in der
Weise realısıert werden, WIEe 6S das Würzburger Synodendokument restriktiv
vorsıieht. Konsequent ist Cn dann auch festzustellen, daß dıe ‚„‚Zulassung Von

chulern remder Konfessionen84  Richard Schlüter  auf dieser Position grundsätzlich beharrt, „auch wenn man diesem Text heute  ein wenig die Eierschalen seiner Entstehungszeit samt ihren damaligen Dis-  kussionen anmerkt‘‘ und dessen eindeutige Absicht „in den letzten zwei  Jahrzehnten etwas verdunkelt worden (ist), nicht zuletzt durch gewisse Irrita-  tionen im Bereich von Religionspädagogik und allgemeiner Pädagogik, die  den spezifischen und unverwechselbaren Charakter des Religionsunterrichts  betrafen‘‘. (S. 4)  Diese Feststellung nimmt die Ausführungen der Synode nur äußerst enggeführt  auf und bewertet außerdem die religionspädagogischen Bemühungen der  letzten Jahre unverständlicherweise negativ. Sie zielt offenbar darauf ab, die  katechetische Funktion des RU herauszustellen — unter Ausgrenzung anderer,  auch von der Synode thematisierter Perspektiven -, und eine vornehmlich  durch die Rückbindung an die Kirche, weniger aber durch seinen Ort in der  Schule bestimmte Didaktik für den RU heute zu favorisieren. Lehmann  untermauert m.E. sein Anliegen noch durch die Feststellung, daß man heute  durchaus statt von einem ‚,bekenntnisgebundenen auch von kirchlichem Un-  terricht sprechen kann‘‘. Dieser Sachverhalt sei allein in den „Schwankungen  der Terminologie in diesem Bereich‘‘ begründet: „„Das Wort ’bekenntnisge-  bunden’ ist stärker im evangelischen, vielleicht auch im staatskirchenrechtli-  chen Raum beheimatet, während auf katholischer Seite lieber das Wort  ’kirchlicher’ Religionsunterricht verwendet wird, wobei man für diesen Zu-  teilungsversuch natürlich immer auch Gegenbeispiele finden kann.““ (S. 5)  Lehmann plädiert hier von seinem Argumentationsduktus her dafür, vom  schulischen Religionsunterricht als kirchlichen Unterricht zu sprechen. Ein  kirchlicher RU aber ist — anders als ein bekenntnisgebundener — von seinem  traditionellen Selbstverständnis her eindeutig katechetisch ausgerichtet. Weil  er nach Auffassung von Bischof Lehmann didaktisch so qualifiziert sein soll,  braucht und kann die ökumenische Dimension dieses Unterrichts nur in der  Weise realisiert werden, wie es das Würzburger Synodendokument restriktiv  vorsieht. Konsequent ist es dann auch festzustellen, daß die „„Zulassung von  Schülern fremder Konfessionen ... zweifellos zu der inneren Gestaltung des  Religionsunterrichts, die ja ganz unbestritten aus den Grundsätzen der jewei-  ligen Religionsgemeinschaft erwächst‘“ gehört und „eine Öffnung des Religi-  onsunterricht für eine Teilnahme von Schülern einer anderen Konfession in  aller Regel eine außerordentliche Entscheidung ist‘“, die ‚,nicht einfach  generell getroffen werden kann‘‘. In dieser Frage ist ‚„‚kein Wildwuchs  erlaubt‘‘, sie ist keine „Sache der Beliebigkeit oder Willkür ..., weder auf  seiten der Religionslehrer noch auf seiten der Schüler‘‘. (S. 5)  Abschließend betont Lehmann, daß sich das von ihm favorisierte Modell des  kirchlich-konfessionellen Religionsunterrichts in der Praxis bewährt habe und  für die Zukunft zu recht Gültigkeit beanspruchen könne, auch wenn grund-  sätzlich „andere Wege der Glaubensunterweisung‘‘ möglich sind (S. 6).  Die Ausführungen von Bischof Lehmann dokumentieren, daß gegenwärtig  wieder verstärkt die Interessen am Religionsunterricht kirchlicherseits bestim-zweiıftellos der inneren Gestaltung des
Religionsunterrichts, dıe ja Sanz unbestritten dQUus den CGrundsätzen der jewe1-
1gen Religionsgemeinschaft erwächst‘‘ gehört und „„‚eine Öffnung des Religi-
onsunterricht für eine Teılnahme VOTN CNUulern einer anderen Konfession ın
er ese eıne qußerordentliche Entscheidung ist  . die ‚„„nıcht ınfach
genere getroffen werden kann In dieser rage ist ‚„‚kein Wildwuchs
erlaubt  .. Sie ist keıine aC der Beliebigkeit oder illkür weder auf
seıten der Relıgionslehrer och auf seıten der chüler  eb
bschlıeßend betont Lehmann, sich das VON ihm favorisierte odell des
kirchlich-konfessionellen Religionsunterrichts in der PraxIı1is bewährt habe und
für dıe Zukunft recht Gültigkeit beanspruchen könne, auch WEn grund-
sätzlıch ‚‚andere Wege der Glaubensunterweisung‘‘ möglıch siınd
Die usführungen VON Bischof Lehmann dokumentieren, daß gegenwärtig
wieder verstärkt die Interessen Relıgionsunterricht kirchlicherseits bestim-
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mend se1in sollen, dıe 1M Würzburger Synodendokument dıe Argumentation
U Konfess1ionsprinzI1ip geprägt aben Dort ührten S1e dazu, daß diese
Argumentatıon in unüberbrückbarer Spannung steht ZUI pädagogischen und
theologischen Begründung des Relıgionsunterrichts in der öffentlichen Schule
und für viele als inkonsequent erscheıint. Im Beıtrag VonNn ann ist 1Un diese
Inkonsequenz adurch beseıitigt worden, daß dıie damals leıtenden Interessen
alleın bel der Argumentatıon das Konfess1onsprinzıp jetzt auch das
Verständnis und dıe Konzeption des Relıgionsunterrichts insgesamt bestim-
19019  S DIe rage, ob das Interesse der Beıbe  ung des Konfess1-
ONSPFINZIPS dazu geführt hat, erneut dıie tradıtionelle Posıtion eINnes kırchlich-
konfess1i0nellen und katechetisch ausgerichteten RU’'’S betonen allerdings

Ausgrenzung anderer möglıcher Posıtionen be1l höchst anfechtbaren
Argumentatiıonsmustern we1l 11UT die monokonfessionelle Strukturlierung
des auch pädagog1sc einsichtig emacht werden kann, oder ob kirchli-
cherseıts se1ıt der Würzburger Synode nNnıe ernstlich CI WORCII worden ist, die
relıg1ionspädagogische Dıskussion ZU umfassender rezipleren und VON
dessen prımär katechetischer Ausrichtung und kırchlichen Begründungen
Abstand nehmen, sSe1 dahıngestellt. Jedenfalls ist dıe Auffassung, der
MUSSse auch heute weıterhıin ‚„‚Kırche In der SC se1N,; eın deutlicher
Rückschrı hınter das Synodendokument und eıne einselitige maxımale Inan-
pruchnahme der grundgesetzlichen (Jarantıen.
Diese Posıtion allerdings findet Unterstützung In der Ansprache aps onan-
1CS Paul II die bayerischen 1SCHNOTeEe be1 ihrem Ad-lımına-Besuch Ende
1992 !” Dort tellte der aps fest ‚„„Für viele Jungen Menschen ist der
Religionsunterricht heute der einzige Ort, S1e der Botschaft des auDens
egegnen und en der Kırche über eine verhältnısmäßig ange Zeıtspan-

hın regelmäßig teılhaben können. ““ Die 1SCNOTeEe sollen er aIiur orge
tragen, daß der Relıgionsunterricht in der ‚„ Verfassung als konfessioneller
verankert und abgesichert‘‘ bleıbt und in den Bundesländern als olcher
eingeführt und aufgebaut wiırd, weıl der ‚‚konfessionelle Relıgionsunterricht
dıe beste Oorm ZUT erwirklichung der relıg1ösen Dımension in der schul1-
schen Erziıehung‘‘ darstelle Im übrigen selen 6S ‚„weniger UullseTre evangeli1-
schen er und Schwestern, dıe Prinzıp der Konfessionsgebundenheit
des Religionsunterrichts rütteln: die Ablehnung des Konfessi1onsprinzips ist
vielmehr auftf eıne alte und immer NeUu auflebende Strategie elıner ’Antı-Evan-
gelisıerung’ zurückzuführen.
Daß das weıtere Festhalten der Handhabung des Konfessionsprin-
Z1Ds OITenDar 11UT dann begründbar ist, WE dem Relıgionsunterricht prımär
eine katechetische und dıie Kırchen instıtutionell stabılısıerende Funktion
zuerkannt wird, zeigt auch das Dokument des Zentralkomitees der deutschen

19 ext in eutsche 1agespost Nr 148 VOIN 1992 Vgl uch die Audienzansprache
des Papstes In Relıgionsunterricht Ööffentlichen Schulen In kuropa, hrsg VOon der DBK,
Bonn 1991, S3It.
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Katholiken ‚„„Schulıischer Religionsunterricht In elner säkularen Gesellschaft‘‘
(1990).“* ach diesem Dokument kann und muß 1im Interesse er der
seıinen atz in der Schule enalten Es charakterıisiert den als einen
bevorzugten Ort 1mM öffentliıchen Bıldungssystem, dem das Indıvidualrecht,
„relig1ıösen Grundfragen egegnen‘ eingelöst, der einzelne ZUT ‚„„INd1V1du-
en Bekenntnisfähigkeıit und Bekenntnisbereıitschaft in einer pluralen Gesell-
schaft‘‘ und ZUT Toleranz befähigt, Ar das Wachhalten der ottesirage
ethische Impulse gesetZzl, der Verabsolutierung eines „endlichen Moralısmus®"
und ‚„‚totalıtären Ansprüchen der Ideologien“ gewahrt werden kann. uber-
dem habe der eiıne ‚„‚kultursiıchernde Funktion‘°. enere sıeht das
Dokument die edeutung des für die Gesellschaft darın, UrC| Thematiı-
sıerung und Vermittlung christlicher Posıtionen, bzw der ‚‚chrıstliıchen Option
für das Leben‘‘, ZUTF Humanıtät der Erziehung und ZUT Humanısierung der
Gesellscha beizutragen. Diese Funktionsbeschreibung des verlangt eine
entsprechende dıdaktısche Qualifizierung, .„JDer Religionsunterricht ist

gestalten, daß eT seinen atz In der Schule beh. Das Dokument
betont, dem Schulıschen nıcht ‚„„vorwiegend86  Richard Schlüter  Katholiken „Schulischer Religionsunterricht in einer säkularen Gesellschaft“‘‘  (1990).20 Nach diesem Dokument kann und muß im Interesse aller der RU  seinen Platz in der Schule behalten. Es charakterisiert den RU als einen  bevorzugten Ort im öffentlichen Bildungssystem, an dem das Individualrecht,  „religiösen Grundfragen zu begegnen‘‘ eingelöst, der einzelne zur „individu-  ellen Bekenntnisfähigkeit und Bekenntnisbereitschaft in einer pluralen Gesell-  schaft‘‘ und zur Toleranz befähigt, durch das Wachhalten der Gottesfrage  ethische Impulse gesetzt, der Verabsolutierung eines „endlichen Moralismus‘“‘  und „totalitären Ansprüchen der Ideologien‘‘ gewahrt werden kann. Außer-  dem habe der RU eine „kultursichernde Funktion‘‘. Generell sieht das  Dokument die Bedeutung des RU für die Gesellschaft darin, durch Themati-  sierung und Vermittlung christlicher Positionen, bzw. der „‚christlichen Option  für das Leben‘‘, zur Humanität der Erziehung und zur Humanisierung der  Gesellschaft beizutragen. Diese Funktionsbeschreibung des RU verlangt eine  entsprechende didaktische Qualifizierung, d.h.: „Der Religionsunterricht ist  so zu gestalten, daß er seinen Platz in der Schule behält.‘“‘ Das Dokument  betont, daß dem schulischen RU nicht „vorwiegend ... die Aufgabe der  religiösen Sozialisation der Schüler aufgebürdet werden‘‘ darf. Damit wendet  es sich gegen diejenigen, die angesichts der Tradierungskrise des Glaubens  gerade die katechetische Dimension des RU, weil er eine Vermittlungsinstanz  mit höchster institutioneller Sicherung ist, wieder expansiv nutzen wollen. Das  Dokument des ZdK entlastet den RU von seiner katechetischen Funktion und  fordert stattdessen vermehrte Anstrengungen in der Gemeindekatechese. Ist  aber nach der im Dokument entwickelten Grundkonzeption des RU die  grundgesetzlich ermöglichte Trennung der Konfessionen in der bis jetzt  praktizierten Weise noch sinnvoll?  Das Dokument geht auf diese Frage des Konfessionsprinzips nicht ein. Es  verweist nur kurz und unvermittelt darauf, daß es „Aufgabe des Religionsun-  terrichts (bleibt), auf dem ’Heimatboden der Konfession’ mit der ’christlichen  Option für das Leben’ vertraut zu machen‘‘. Es sucht in dieser Frage nicht  ausführlicher nach neuen Wegen, die mit der Gesamtkonzeption des RU in  Einklang stehen, der Ökumene dienen und die tatsächliche konfessionelle  Schülersituation ernstnehmen. Der knappe Hinweis signalisiert aber einerseits  sehr deutlich, daß nach dem ZdK die Aufhebung der konfessionellen Trias  und damit die monokonfessionelle Strukturierung des RU angezeigt. ist,  andererseits dokumentiert er — in seinem beredten Schweigen — einen Begrün-  dungsnotstand gegenüber der pluralen säkularen Gesellschaft. Dieses Doku-  ment macht — ähnlich wie das Würzburger Synodendokument zum Religions-  unterricht — die Spannung zwischen einem grundgesetzlich garantierten kon-  fessionell geschlossenen RU und einem religionspädagogisch optierten offenen  RU sichtbar. So drängt es die Kirchenleitung zum Nachdenken über das  20 Text in: HK 1/1990; vgl. ausführlicher dazu meine Stellungnahme in: KatBl 115 (1990),  164-169.dıe Aufgabe der
relig1ösen Sozialisation der chüler aufgebürdet werden‘‘ darf. Damıt wendet
65 sıch diejenigen, die angesichts der Tradıerungskrise des Glaubens
gerade dıe katechetische Dimension des weıl GT1 eine Vermittlungsinstanz
mıt höchster instıtutioneller icherung ist, wieder EeXpansıv nutzen wollen Das
Dokument des ZdK entlastet den VOII se1iner katechetischen Funktion und
fordert stattdessen vermehrte Anstrengungen In der GGemeindekatechese. Ist
aber nach der 1mM Dokument entwickelten rundkonzeption des die
grundgesetzlıch ermöglıchte Irennung der Konfessionen 1n der DIS jetzt
praktizıerten Weıse och SINNVON?
Das Dokument geht auftf diese rage des Konfess1ionsprinz1ıps nıcht ein Es
verwelst 191888 kurz und unvermittelt darauf, daß 6S ‚„Aufgabe des Relıgionsun-
terrichts (bleıbt), auf dem ’Heimatboden der Konfession’ mıt der "christlichen
Optıon für das en vertraut machen‘‘. Es sucht In dieser rage nıcht
ausführlicher nach egen, die mıt der Gesamtkonzeption des in
1  ang stehen, der Okumene dienen und die tatsächliche konfessionelle
Schülersituation ernstnehmen. Der appe Hınweils sıgnalısıert aber einerseılts
sehr eutlıc: daß nach dem ZaK die ufhebung der konfessionellen Trıas
und damıt die monokonfessionelle Strukturierung des angezeigt ist,
andererse1its dokumentiert CT in selinem beredten Schweigen eınen egrün-
dungsnotstand gegenüber der pluralen säkularen Gesellschaft Dieses Doku-
ment macht 16 WIEe das Würzburger Synodendokument ZU Relıg10ns-
unterricht dıe Spannung zwıischen einem grundgesetzlıch garantıerten kon-
fessionell geschlossenen und einem rel1ıg10nspädag20g1scC optierten ffenen

sıchtbar. SO drängt 6c8S dıe Kırchenleitung ZUuU achdenken ber das

20 ext In 1/1990; vgl aus'  icher azu me1line Stellungnahme 1n atBl 115 (1990),
164-169
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Konfess1ionsprinzıp 1m Es macht auch bewußt, dalß eıne dem theologisch-
Öökumeniıschen und relıg1onspädagogischen Dıiskussionsstand gleichzeitige In-
terpretation der Glaubwürdigkeıt en Bemühens und er Beteilıgten den

1Ur dıenlich se1ın kann

Schlußbemerkungen
Schaut INan sıch dıe nachsynodale Argumentatıon ZU Konfess1ionsprinz1ıp
insbesondere auf der ene der Kırchenleitung SCHNAUCI d muß Ian

nıcht unbedıingt dem rgebnıs kommen, daß dıe Stellungnahme des
ehemalıgen Generalsekretärs des Okumenischen Rates der Kırchen, Castro,

dem ‚„‚Schreiben dıe 1SCNOTe der katholischen Kırche über einiıge
Aspekte der Kırche als Commun1io*“ der Kongregatıon für die Glaubenslehre
(1992) in ihm werde ‚„praktısch nıchts VOI der ökumeniıschen Arbeiıt der
etzten 40, 5() re anerkannt‘‘, auftf diese Argumentatıon mutatıs mutandıs

übertragbar Se1 Sicherlich aber wiıird 10a tfeststellen können, daß eıt
der Würzburger Synode geäußerte Warnungen gegenwärtig noch berechtigter
und zutreffender erscheıinen. Damals schon arnte oge davor, die
tradıtionelle Rechtsposition ZU Ausgangspunkt der Argumentatıon das
Konfessionsprinzıp machen, weıl In deren olge dıe pädagogıische und
theologische Argumentation leicht zugunsten der Beibehaltung des Juristisch
möglichen Status UUO durchgeführt werden könnte “ Sofern dieses WwWIe
aufgeze1gt heute tatsachlıc. der Fall se1n sollte, 16 dieses, starke
Strömungen In der Kırche vorhanden SInd, dıe zumındest indıirekt ihre
offnung 1m ezug auf den auf staatlıche Privilegien sefzen Stehen S1e
damıt aber nıcht 1m Wiıderspruch Aussagen des Vaticanum 11{ In der
Pastoralkonstitution ’Gaudıum et spes (art 76), el die katholische
Kırche ‚„„ihre offnung nıcht auf Privilegien, dıe ihr Von der staatlıchen
Autoriıtät angeboten werden. Sie wırd auf dıie usübung VON egıtım
erworbenen Rechten verzichten, WE feststeht, daß UrC deren Inanspruch-
nahme dıe Lauterkeıt ihres Zeugnisses in rage gestellt ist, oder W
veränderte Lebensverhältnisse eıne andere egelung fordern‘‘?
Diese kiırchlichen Tendenzen und Posıtionen In der gegenwärtigen Debatte
den auSTUunNrlic ZUT Sprache bringen, ist m.E eiıne unabdingbare
Notwendigkeıt, damıt einerseılts der Rahmen(rabgesteckt wird, 1n dem
sıch die Gespräche dıe Zukunft des akKTtısCc. bewegen, und andererseıts,
damıt dıe VON Seıiten der Relıgi1onspädagogik angestrebten und VON der
ScChuliıschen und relig1ösen Sıtuation her geforderten Innovationen bezüglich
ihrer Verwirklichungschancen realistisch eingeschätzt werden können. ine
realıstische Sichtweise kann hohe krwartungen VON vornhereın dämpfen
Ob S1e aber dem stärker werdenden Unmut der Basıs ob dieser Sıtuation

Zaitiert in Kul VO' weiıtere Hınweilse be1ı rieling, er die ökumenische
Gleichgültigkeit, In 4/92, 289-297, bes 293f.
22 In Protokoll der Vollversammlung V OIl Z DE I D73: IS
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egegnen kann, muß bezweiıfelt werden. Hı  T ware sıcherlıch eın mutiger
chrıtt 1n ichtung e1ines kooperativ-konfessionellen Religionsunterrichts hıilf-
reicher, wI1ıe iıhn dıe Synodendokumente ZU Relıgionsunterricht und ZUT

Ökumene ermöglichen, dıe AdUus ökumenischer und relıg1ionspädagogıscher
1C heute mıiıt Entschiedenheit als Richtschnur einzufordern S1ind.


